
 

Neben den bestehenden Investitionsprogrammen stellt die DZB BANK zusätzliche Plafonds bereit, die 

von Zusatzvaluten für Warenrechnungen bzw. die Warenerstausstattung über die Übernahme von 

Bankbürgschaften für Mietkautionen bis zur Bereitstellung langfristiger Finanzierungen für das 

Grundwarenlager reichen. 

 

 

Im Detail bedeutet das neue „Förderprogramm Expansion“: 

 

Plafond I (5 Mio €) 

Die DZB BANK stellt neben den bestehenden zinsgünstigen Investitionsprogrammen den Händlern 

eine kostenlose Zusatzvaluta von 6 Monaten auf alle ZR Warenrechnungen bis zur max. Höhe von 

50 % der Warenerstausstattung der neuen Filiale zur Verfügung, sofern die Neueröffnung in einem 

der anwr –Konzepte BestPartner, FootFit oder QUICK SCHUH erfolgt und keine langfristige 

Finanzierung des Grundwarenlagers beantragt ist. 

 

Plafond II (10 Mio. €) 

Für die Eröffnung von neuen Standorten der Mitglieder außerhalb der anwr-Konzepte stellt die DZB 

BANK Zusatzvaluten von 6 Monaten auf alle ZR Warenrechnungen bis zur max. Höhe von 50 % der 

Warenerstausstattung mit einem Provisionssatz von 1,5 % bereit, sofern keine langfristige 

Finanzierung des Grundwarenlagers beantragt ist.  

 

Plafond III (5 Mio. €) 

Für die Übernahme von Bankbürgschaften für Mietkautionen bei der Neueröffnung von Standorten 

wird die Bank ein Kontingent von 5 Mio. € zu einem Provisionssatz von 0,5 % p.a. für die ersten 5 

Jahre des Mietvertrages zur Verfügung stellen. 

 

Plafond IV (10 Mio. €) 

Für die Bereitstellung von langfristigen Finanzierungen für das Grundwarenlager von neu eröffneten 

Filialen bietet die DZB BANK Darlehensmittel mit Laufzeiten von bis zu 10 Jahren zu einem variablen 

Zinssatz von 5,25 % p.a. an. 

 

Voraussetzung für die Teilnahme an den Förderprogrammen der DZB BANK ist die unbürokratische 

Beantragung über ein Online-Formular der Bank und eine positive Beurteilung des geplanten 

Vorhabens und der wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers. Bei der Zuteilung gilt das 

„Windhundverfahren“, wonach die Genehmigungen in der Reihenfolge, in der die Anträge bei der 

Bank eingehen, bearbeitet und entschieden werden. 


